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Was ist zu tun:

 „Lebendkontrolle“ und ent-
fernen toter Völker,

 Futterkontrolle,
 „Schwächlinge“ bei Flugwet-

ter auflösen,
 Völker bei passender Witte-

rung ausgleichen,
 Bodenschieber reinigen,

einlegen und kontrollieren,
 Rähmchen und Zargen her-

richten,

Letzte Arbeiten
Kontrolle der Futterversorgung

Brrr, kalt war es …
… letzte Woche. Dauerfrost fast im
ganzen Land. Ob es den Bienen
geschadet hat? Leben sie über-
haupt noch? Der hoffentlich erlö-
sende Blick unter den Deckel
schafft Klarheit. Ein beglückendes
Gefühl, wenn der Deckel hochgeht
und einem die Bienen auf dem
Oberträger begrüßen. Wunderbar.
Dann gibt auch vorerst nicht mehr
viel zu tun. Noch ist es zu kalt, um
„grundlos“ Waben zu ziehen. Das
beruhigt zwar den Imker und
schadet bei kalter Witterung ver-
mutlich mehr dem Imker als den
Bienen, bringt aber ansonsten
keinen Nutzen.

Kann weg, muss raus …
Auch wenn die meisten Bienenvöl-
ker über den Winter kommen,
schaffen es nicht alle. Tote Völker
müssen verschlossen und am bes-
ten gleich entfernt werden. Sie
sollten der Ursache immer auf den
Grund gehen und die Verluste
nicht in Kauf nehmen. Auch wenn
es das „Bienensterben“ nicht gibt,
sterben Bienen. Wer bei kalter
Witterung stirbt, liegt häufig auf

dem Gitterboden. Das kann
manchmal ein eindrucksvoller
Haufen sein. Solange das Volk
noch ausreichend stark ist, d.h.
wesentlich mehr Bienen leben als
tot sind, -, ist alles noch in Ord-
nung. Die toten Bienen sollten
aber entfernt werden. Mäusegitter
weg oder Fluglochkeil raus. Die
Beute hinten etwas angehoben
und durch Klopfen von unten an
das Gitter die toten Bienen zum
Flugloch hinausbefördern. Das war
es schon. Durch das Ankippen
stellen sie auch gleichzeitig zu
leichte Völker fest. Kritische Völker
müssen dann überprüft werden
und gegebenenfalls mit Futter ver-
sorgt werden.

Mein lieber Schieber …
… kommt wieder in die Völker.
Über den Winter war er draußen.
Durch den offenen Gitterboden
konnten die Bienen kühl und tro-
cken überwintern. Ein klar belegter
Vorteil. Zur Diagnose kommt er
jetzt wieder rein. Sie können damit
vieles feststellen: Wo sitzt das
Volk und wie stark ist es (dunkler
Wabenschrot in den Wabengas-
sen)? Hat es Brut (Zelldeckel)?
Holt es sich Vorräte aus den
Randbereichen (Zuckerkristalle am

Rand)? Trägt es Pollen ein? Und
natürlich der Varroabefall: Stellen
sie jetzt weniger als 1 Milbe am
Tag fest, kann man von einem
normalen Besatz ausgehen. Liegt
der Abfall deutlich darüber, sollte
man diese Völker besonders gut
im Auge behalten. Mit stark stei-
gendem Brutumfang haben die
Bienen das „Entwicklungsrennen“
in der Regel gewonnen. Die Völker
produzieren schneller Bienen, als
sich die Milben vermehren können.
Mit dem Brutmaximum im Sommer
kann dieses „Rennen“ aber wieder
verloren werden. Wer oft genug

Am Bienenstand Der nächste Infobrief erscheint
am
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kontrolliert weiß Bescheid, wer
nicht kontrolliert braucht Glück.

Kontrollieren lassen
Zum Wandern braucht es ein gül-
tiges Gesundheitszeugnis. Die
„Wandererlaubnis“ wird Ihnen
nach Völkerkontrolle und gegebe-
nenfalls nötiger Futterkranzprobe
ausgestellt. Das kann aber
manchmal dauern. Die Laborlauf-
zeit für eine Futterkranzprobe be-
trägt mindestens zwei Wochen.
Aber gerade im Frühjahr gibt es
hier oft Engpässe. Dann dauert es
deutlich länger. Ob eine Futter-
kranzprobe für das Gesundheits-
zeugnis nötig ist, hängt von ihrem
Bundesland oder ihrem zuständi-
gen Veterinäramt ab. Selbst die
Bienensachverständigen sind oft
voll ausgelastet. Daher ist es gut,
wenn Sie rechtzeitig Ihren Bedarf
anmelden. Dann bekommen Sie
auch rechtzeitig das Gesundheits-
zeugnis.

Bis dahin …
achten Sie auf Ihre Völker. Es
kann noch viel passieren bis zur
ersten richtigen Tracht. Das Futter
darf nicht ausgehen. Der Platz in
der Kiste auch nicht. Geben Sie
auch zeitgerecht den Baurahmen
und nutzen ihn dann später zur
Milbenreduktion. Mehr dazu in den
nächsten Infobriefen.
Kontakt zum Autor:
christian.dreher@llh.hessen.de

ViroScan Forschungsprojekt
Das Bieneninstitut Kirchhain und
die Justus-Liebig-Universität Gie-

ßen wollen zwei Bienenviren mit-
hilfe von Imkerinnen und Imker
erforschen. Machen sie mit und
bewerben sie sich. Wir suchen
noch insbesondere motivierte Im-
kerinnen und Imker in Schleswig-
Holstein, Niedersachsen, Sach-
sen-Anhalt, Nordbayern, Württem-
berg und Schwaben (Bayern).
Anmeldeschluss ist der 11.03.18.
Weitergehende Infos auf:
https://www.llh.hessen.de/bildung/bi
eneninstitut-kirchhain/projekt-viro-
scan-machen-sie-mit/

Ein Internetportal, das Lust auf Bienen,
Honig und Imkerei macht!

Seiten zum Stöbern, Informieren und
Nachschlagen für Jedermann!

Fachkundenachweis Honig
Imkerinnen und Imker, die ihre
Honiggläser mit dem Gewährver-
schluss des D.I.B. versehen wol-
len, müssen Mitglied sein und ei-
nen Fachkundenachweis erbrin-
gen.
Zum Erlangen des Fachkun-
denachweises ist die Teilnahme
an einer Lehrveranstaltung und
das erfolgreiche Ablegen einer
Prüfung erforderlich. Details und
Termine sind beim zuständigen
Landesverband zu erfahren.
Mit Hilfe des Online-Lernpro-
grammes Honigmachers können
Sie in Ihrem eigenen Tempo ler-
nen und in einem abschließenden
Test Ihr Wissen überprüfen.

Honigmacher-Zertifikat
Wir bieten Ihnen außerdem die
Möglichkeit, direkt im Honigma-
cher eine Online-Prüfung abzule-
gen. Wenn Sie diese Prüfung er-
folgreich bestanden haben, sen-
den wir Ihnen auf Wunsch ein Ho-
nigmacher-Zertifikat gegen eine
kleine Gebühr zu.
Dieses Honigmacher-Zertifikat er-
setzt nicht die Prüfung, die Sie in
Ihrem Landesverband oder Orts-
verein ablegen. Bitte fragen Sie
bei Ihrem Verband nach, was Sie
noch an zusätzlichen Leistungen
erbringen müssen, um den Fach-
kundenachweis des D.I.B. zu er-
langen. Hier hat jeder Landesver-
band seine eigenen Richtlinien.

Broschüren zum Thema Honig

Die Bienenkunde der Landwirt-
schaftskammer NRW bietet Bro-
schüren an, die geeignet sind, sich
auf das Thema des Fachkun-
denachweises intensiv vorzuberei-
ten. Auf der folgenden Seite haben
wir unser Broschüren-Angebot
aufgelistet. Sie können in unserem
Online-Shop gegen Rechnung
bestellt werden: Die hier vorge-
stellten Broschüren können über
die Landwirtschaftskammer NRW,
Bienenkunde gegen Rechnung
bezogen werden. Ferner besteht
die Möglichkeit, sie im online Shop
unter www.apis-ev.de zu erwer-
ben:
http://www.apis-ev.de/apis-shop.html

Spendenaufruf
Wenn Sie mit unserer Arbeit zufrieden sind, würden wir uns über eine finanzielle Unterstützung freuen.

Fachzentrum Bienen und Imkerei
Kreissparkasse Mayen BLZ: 576 500 10 Konto Nr.: 98029465

IBAN: DE25 5765 0010 0098 0294 65 - SWIFT-BIC: MALADE51MYN
Kennwort: Infobrief

Aber auch die Konten der Fördervereine nehmen Spenden gerne an:
Spenden an Apis e.V. Verein zur Förderung der Bienenkunde der Landwirtschaftskammer NRW

Übersicht über neue Faulbrutmeldungen
http://tsis.fli.bund.de

Blühphasenmonitoring
http://bienenkunde.rlp.de/

Varroawetter
www.varroawetter.de
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Broschüren der Landwirtschaftskammer NRW
Leitlinie zur Bekämpfung des Kleinen Beutenkäfers (Aethina

tumida) und der Tropilaelapsmilben
Hrsg.: Bundesministerium für Ernährung und

Landwirtschaft, Mai 2014
Druck: Nachdruck Landwirtschaftskammer NRW,

1. Auflage 2015
Schutzgebühr: 3,00 €

Leitfaden „QM Honig und Imkerei“
Autoren: Marlene Backer und Peter Leuer
Hrsg.: Landesverband Westfälischer und Lippi-

scher Imker e.V., Hamm
Landwirtschaftskammer Nordrhein-
Westfalen, Münster

Druck: Landwirtschaftskammer NRW, Münster,
Version 1/2014

Schutzgebühr: 3,00 €
Bienenhaltung und Honigqualität im Blick
Autorin: Marlene Backer
Hrsg.: Landwirtschaftskammer Nordrhein-

Westfalen, Münster
Druck: Landwirtschaftskammer NRW, 1. Auflage

2014
Schutzgebühr: 1,50 EUR
Hygiene-Fibel
Grundlagen der Lebensmittelhygiene in Imkereibetrieben
Autorinnen: Marlene Backer und Margret Rieger
Herausgeber: Landwirtschaftskammer Nordrhein-

Westfalen
Druck: Buschmann Münster 5. überarb. Auflage

2017
Schutzgebühr: 3,00 EUR
Honig-Fibel
Wegweiser für den Fachkundenachweis des D.I.B.
Autorin: Margret Rieger †, Marlene Backer
Herausgeber: Landwirtschaftskammer NRW in Zusam-

menarbeit mit LV Westf. u. Lipp. Imker
Druck: Buschmann Münster 8. überarbeitete Aufl.

2016
Schutzgebühr: 3,00 EUR

Rückenschule: Rückenschonendes Arbeiten in der Imkerei
Autor: Jörg Knuppertz
Herausgeber: Landwirtschaftskammer Nordrhein-

Westfalen
Druck: Buschmann Münster 1. Aufl. 2007
Schutzgebühr: 3,00 EUR

Aktuelles zu Sicherheit du Gesundheitsschutz: Bienenhaltung
Arbeitssicherheit Wieder erhältlich, Weitergabe gegen

Schutzgebühr
Hrsg.: Sozialversicherung für Landwirtschaft,

Forsten und Gartenbau
1. Auflage 2016

Schutzgebühr: 3,00 EUR
Gesetzliche Grundlagen zur Imkerei Band I
Bienenseuchen-Verordnungen, Bienenschutzverordnung,
Bestandsbuch etc.
Herausgeber: Landwirtschaftskammer Nordrhein-

Westfalen
Druck: Buschmann, Münster 7. erw. und akt.

Auflage Münster 2013
Schutzgebühr: 3,00 EUR

Gesetzliche Grundlagen zur Imkerei Band II
Honigverordnung, Lebensmittelrecht, Lebensmittelhygiene,
Produkthaftung
Herausgeber: Landwirtschaftskammer Nordrhein-

Westfalen
Druck: Buschmann, Münster 2. Auflage Münster

2018
Schutzgebühr: 3,00 EUR
Korbflecht-Fibel
Kleine Anleitung zum Flechten von Bienenkörben
Autorin: Margret Rieger †
Hrsg.: Landwirtschaftskammer Nordrhein-

Westfalen
Druck: Burlage Münster 1. Auflage 2004
Schutzgebühr: 3,00 EUR
Wildbienen Biologie – Bedrohung - Schutz
Autor: Dr. Werner Mühlen
Hrsg.: Landwirtschaftskammer Nordrhein-

Westfalen
Druck: Buschmann Münster 7. überarbeitete

Auflage 2012
Schutzgebühr: 3,00 EUR
Die 10 Grundsätze einer „bienengerechten Imkerei“
Autoren: Arbeitskreis Naturschutz und Imkerei im

Landesverband Westf. und Lipp. Imker e.V.
und Dr. Werner Mühlen

Hrsg.: Landwirtschaftskammer Nordrhein-
Westfalen

Druck: Landwirtschaftskammer NRW, Münster,
Nachdruck von 1993,
2. Auflage 2017

Schutzgebühr: 3,00 EUR
Honigbuch,
für die Dokumentation der Honigvermarktung und für die
gesetzliche Loskennzeichnung
Hrsg.: Landwirtschaftskammer Nordrhein-

Westfalen
DLR Westerwald Osteifel, Bieneninstitut
Mayen

Druck: LWK NRW 7. aktualisierte Auflage Münster
2016

Schutzgebühr: 1,50 EUR
Bestandsbuch
für die Anwendung von Arzneimitteln bei Bienen
Hrsg.: Landwirtschaftskammer Nordrhein-

Westfalen
DLR Westerwald Osteifel, Bieneninstitut
Mayen

Druck: LWK NRW 6. aktualisierte Auflage Münster
2016

Schutzgebühr: 1,50 EUR

Online-Bestellung unter:
http://www.apis-ev.de/apis-shop.html


